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§ 28 W-JagdG Vorgang bei der
Versteigerung

 W-JagdG - Wiener Jagdgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2025

(1) Die Versteigerung einer Gemeindejagd ist vom Magistrat oder den von ihr Beauftragten durchzuführen.

(2) Der Vorgang bei der Versteigerung ist durch Verordnung zu regeln. Hiebei sind auch Muster für die Ausschreibung

der Versteigerung und für die Versteigerungsniederschrift anzuführen.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE
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